
Pfarramt Heilingen-Uhlstädt 
 

Die Evangelischen Kirchengemeinden 

● Schmieden  ● Engerda   ● Rödelwitz   ● Partschefeld  ● Dorndorf  ● Weißen   

● Weißbach ● Heilingen ● Uhlstädt ●  Beutelsdorf  ● Zeutsch ● Niederkrossen  
 

Jutta und Michael Thiel, Heilingen 42, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel,  

Tel.: 03 67 42 / 62 414  und  0171 / 6219 000  Mail: michael.thiel@ekmd.de  
 

 

Jesus Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig. Offenbarung 1,18 

 
 

Freitag 01.03. 19:00 Uhr  Feier des WELTGEBETSTAGS in Heilingen. Dieses 
   Jahr steht Palästina im Mittelpunkt. Die Feier des 
   Weltgebetstags ist ein Angebot für alle 
   Kirchengemeinden des Pfarramtsbereiches. 
    
Sonntag 03.03. Gottesdienste um 
  08:30 Uhr in Schmieden  
  10:00 Uhr in Uhlstädt 
  17:00 Uhr  in Dorndorf 
  18:00 Uhr  in Rödelwitz 
    
Sonntag 10.03. Gottesdienste um 
  10:00 Uhr in Engerda 
  14:00 Uhr in Heilingen 
  17:00 Uhr  in Beutelsdorf 
  18:00 Uhr in Zeutsch 
    

Sonntag 
17.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in Uhlstädt (Gemeindepädagogin 

Marion Weidner aus Rudolstadt) 
    
Samstag 23.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in der Klinik an der Weißenburg, 
   Pflegebereich 
    
Montag 25.03. 19:00 Uhr  Gesprächskreis „Gott und die Welt“ in Uhlstädt 
    
Donnerstag 28.03. 17:00 Uhr Gottesdienst zum GRÜNDONNERSTAG in Weißbach 
   mit Abendmahl 
  19:00 Uhr Gottesdienst zum GRÜNDONNERSTAG in Engerda 
   mit Abendmahl 
    
Freitag 29.03. Gottesdienste zum KARFREITAG mit Abendmahl um 
  08:30 Uhr  in Partschefeld mit Abendmahl 
  10:00 Uhr  in Uhlstädt mit Abendmahl 
  13:00 Uhr  in Weißen mit Abendmahl 
  16:30 Uhr in Heilingen mit Abendmahl 
  18:00 Uhr  in Zeutsch mit Abendmahl 
    
Sonntag 31.03. Gottesdienste zum OSTERSONNTAG um 
  06:00 Uhr in Heilingen, danach gemeinsames Frühstück 



 

  08:30 Uhr in Schmieden mit Abendmahl 
  10:00 Uhr in Uhlstädt 
  14:00 Uhr in Engerda  
  18:00 Uhr in Rödelwitz mit Abendmahl 
    
Montag 01.04. Gottesdienste zum OSTERMONTAG um 
  08:45 Uhr in Niederkrossen mit Abendmahl 
  10:00 Uhr in Zeutsch 
  14:00 Uhr in Beutelsdorf mit Abendmahl 
  17:00 Uhr in Dorndorf mit Abendmahl 

 
2. Christenlehre für Kinder der Klassen 1 bis 6 und Konfirmandenunterricht: 
 Christenlehre: montags, 16:30 Uhr, in Uhlstädt 
   dienstags, 16:30 Uhr, in Heilingen 
   donnerstags, 16:30 Uhr, in Engerda  
 Konfirmanden: dienstags, 18:10 Uhr, in Heilingen 
 In den Ferien finden keine Christenlehre und kein Konfirmandenunterricht statt.  
  
3. Kirchenchor  
 Proben: mittwochs, 19:00 Uhr in Heilingen 
 
4. Gebühren für Gräber auf dem Friedhof in Engerda 
Im Amtsblatt der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel vom 22.12.2023 ist die neue 

Gebührensatzung für den Friedhof in Engerda entsprechend der amtlichen Vorgabe 

veröffentlicht worden. Zur besseren Verständlichkeit sollen die genannten Gebühren 

hier erläutert werden. Es gibt zwei Verschiedene Arten von Gebühren:  

 

a. Gebühren für das Nutzungsrecht an einer Grabstätte 
Bei einer Bestattung muss das Nutzungsrecht an der Grabstätte für 20 Jahre erworben 

werden. Dafür sind zu entrichten: 

  

a. für ein Erdbestattungseinzelgrab,  

in dem ein Sarg und zwei Urnen 

bestattet werden dürfen:   

220,00€ 

b. für ein Erdbestattungsdoppelgrab, 

in dem zwei Särge und vier Urnen 

bestattet werden dürfen:   

440,00€ 

c. für ein Urnengrab, in dem drei 

Urnen bestattet werden dürfen:   
180,00€ 

 

b. Friedhofsunterhaltungsgebühr 
Diese Gebühr ist jährlich zu zahlen. In den nächsten Wochen werden Bescheide 

verschickt, die der jetzigen Gebührenordnung angepasst sind. Nach Erhalt des 

Bescheides ist die Gebühr vom Nutzer unaufgefordert in jedem Jahr neu zu entrichten.  

Die Höhe der jährlich zu zahlenden Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt: 

  

a. für ein Erdbestattungseinzelgrab:  3,00€ 

b. für ein Erdbestattungsdoppelgrab: 6,00€ 

c. für ein Urnengrab:  9,00€ 



 

 

Gebühren für das Urnengemeinschaftsgrab 
Wird in der Gemeinschaftsgrabanlage eine Grabstätte erworben, fallen  

einmalig folgende Kosten an: 

 

a. Nutzungsrecht an der Grabstätte 

für 20 Jahre   
200,00€ 

b. Friedhofsunterhaltungsgebühr  

für 20 Jahre:   
60,00€ 

c. Schild mit Namen, Geburtsjahr und 

Sterbejahr des Verstorbenen,  

hierbei werden die vom Hersteller 

des Schildes in Rechnung 

gestellten Kosten erhoben:   

z.Zt. ca. 160,00€ 

 

Gerne sind wir bereit, weitere Auskünfte zu geben.  

  
 

 
 
 


